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Einleitung 

„Juristen können im Allgemeinen nur bis zwei zählen, sobald ein Dritter 
hinzukommt, wird es schwierig.“1 Durch diesen scherzhaften, aber treffen-
den Ausspruch ist in der Vergangenheit versucht worden, ein für Fach-
fremde sicherlich erstaunliches juristisches Phänomen in Worte zu fassen: 
Sofern zu einem aus tatsächlicher Sicht übersichtlichen Sachverhalt eine 
weitere Person hinzutritt, wird allein durch diesen Umstand die rechtliche 
Behandlung um ein Vielfaches komplexer. Bei der Betrachtung der dieser 
Arbeit zugrunde liegenden Problematik zeigt sich die Wahrheit des zitier-
ten Ausspruchs auf mehr als nur einer rechtlichen Ebene. 

Ist ausschließlich eine Person einer anderen gegenüber zu einer Leis-
tung verpflichtet, so spielt sich jegliche Interessenabwägung im Rahmen 
der Prüfung des Bestands sowie des Umfangs der Verpflichtung des 
Schuldners und damit allein innerhalb dieses Zweipersonenverhältnisses 
ab. Bewirkt der Schuldner sodann die geschuldete Leistung, löst er seine 
Schuld ab und handelt ausschließlich in seinem eigenen Interesse.2 Nach 
dem Bewirken der Leistung erlischt deshalb die Verpflichtung des Schuld-
ners, weitere Ausgleichsfragen stellen sich nicht. 

Sobald mit Blick auf dasselbe Gläubigerinteresse eine zweite Person als 
Schuldner hinzutritt, sind weitere Umstände in die Betrachtung mit einzu-
beziehen. Neben die Prüfung von Bestand und Umfang der Verpflichtung 
eines jeden Schuldners tritt jetzt die Frage nach der Ausgestaltung der ge-
meinsamen Verpflichtung und der Festlegung der von jedem Schuldner zu 
tragenden Last. Es ist damit nicht allein das Verhältnis zwischen Schuld-
nern und Gläubiger, das sogenannte Außenverhältnis,3 sondern auch die 
Beziehung der Schuldner untereinander zu beachten, man spricht insoweit 
vom Innenverhältnis.4 Die Verpflichtung mehrerer Schuldner kann auf 

                                                
1 So Lange, in: FS Gernhuber, S. 227 (227) über einen beliebten Ausspruch des Göttinger 

Rechtslehrers Karl Michaelis; ebenfalls zitiert von Wandt, in: FS Kollhosser, S. 769 (769). 
2 Friedmann/Cohen, in: International Encyclopedia of Comparative Law, Bd. X, ch. 11 

S. 3. 
3 Siehe z.B. MünchKommBGB/Bydlinski, § 423 Rn. 2; Staudinger/Belling, § 831 BGB 

Rn. 13; S. Meier, AcP 211 (2011), 435 (482); Looschelders, Schuldrecht AT, Rn. 1200 ff. 
4 Für das deutsche Recht siehe z.B. Costede, JR 2005, 45 (46); Stamm, NJW 2004, 811 

(812); Pfeiffer, NJW 2010, 23 (25); S. Meier, Gesamtschulden, S. 372; Looschelders, Schuld-
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unterschiedliche Weise ausgestaltet sein. Zunächst ist es denkbar, dass 
jeder Schuldner allein in Höhe des eigenen Anteils verpflichtet ist, der 
Gläubiger alle Teilleistungen also einzeln verlangen muss. Eine solche 
Teilschuld ist nicht nur nach deutschem Recht, sondern auch in allen ande-
ren europäischen Rechtsordnungen anerkannt.5 Einige Rechtsordnungen 
behandeln außerdem den Fall gesondert, dass mehrere eine Leistung 
schulden, die nur im Wege eines gemeinsamen Zusammenwirkens erbracht 
werden kann.6 In diesem Fall hat der Gläubiger von allen Schuldnern ge-
meinsam Befriedigung zu verlangen.7 Beide Fälle sind insoweit unproble-
matisch, als Innen- und Außenverhältnis weitgehend voneinander getrennt 
bleiben. Es kann nicht zu der Situation kommen, dass im Außenverhältnis 
etwas Anderes geschuldet ist, als im Innenverhältnis von dem betreffenden 
Schuldner getragen werden muss, und das Problem eines nachträglichen 
Ausgleichs im Innenverhältnis stellt sich damit nicht. Sind mehrere 
Schuldner dem Gläubiger gegenüber aber dergestalt verpflichtet, dass jeder 
die ganze Leistung an den Gläubiger zu bewirken hat, jener sie jedoch nur 
einmal insgesamt verlangen kann,8 so besteht zwischen Außen- und Innen-
verhältnis im Regelfall keine Deckungsgleichheit. Beide sind vielmehr 
durch eine nachträgliche Angleichung in Einklang zu bringen. Wird im 
Außenverhältnis die Leistung durch einen Schuldner bewirkt, so ist des-
halb zu klären, welche Auswirkungen dies im Innenverhältnis hat und wie 
sich ein eventueller Ausgleich zwischen den Schuldnern gestaltet. Die ge-
schilderte Konstellation wird in verschiedenen Situationen relevant9: Sie 
                                                
recht AT, Rn. 1204 ff. Für andere Rechtsordnungen siehe den Überblick bei Staudinger/ 
Looschelders, Vorb. zu §§ 420–432 BGB Rn. 16 ff. 

5 S. Meier, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privat-
rechts, Bd. I, zum Stichwort „Gesamtschuld“ (S. 698); siehe außerdem den Überblick bei 
Staudinger/Looschelders, Vorb. zu §§ 420–431 BGB Rn. 16 ff. 

6 Eine solche gemeinschaftliche Schuld oder Gesamthandschuld ist im deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Recht anerkannt. Zum deutschen Recht siehe: Palandt/ 
Grüneberg, BGB, Überbl. v. § 420 Rn. 7 ff.; Erman/Böttcher, BGB, Vor § 420 Rn. 12;  
Medicus/S. Lorenz, Schuldrecht I, Rn. 856; MünchKommBGB/Bydlinski, § 421 Rn. 7; zum 
schweizerischen Recht: Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Rn. 88.06 f.;  
Staudinger/Looschelders, Vorb. zu §§ 420–431 BGB Rn. 32; siehe zum österreichischen 
Recht: Bydlinski, in: KBB, § 891 Rn. 4; Holzhammer/Roth, Bürgerliches Recht, S. 104;  
Staudinger/Looschelders, Vorb. zu §§ 420–431 BGB Rn. 29. 

7 S. Meier, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privat-
rechts, Bd. I, zum Stichwort „Gesamtschuld“ (S. 700); MünchKommBGB/Bydlinski, Vorb. 
§§ 420–432 Rn. 7. 

8 In allen europäischen Rechtsordnungen existieren Rechtsinstitute mit diesen Merkmalen, 
siehe S. Meier, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privat-
rechts, Bd. I, zum Stichwort „Gesamtschuld“ (S. 698); Staudinger/Looschelders, Vorb. zu 
§§ 420–432 BGB Rn. 16 ff.  

9 Siehe hierzu Friedmann/Cohen, in: International Encyclopedia of Comparative Law, 
Bd. X, ch. 11 S. 3. 
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tritt zum einen im vertraglichen Bereich auf, sofern mehrere Schuldner die 
vertragliche Verpflichtung eingehen, eine Leistung jeweils voll an den 
Gläubiger zu erbringen, dieser sie aber insgesamt nur einmal verlangen 
kann. Außerdem können die Schuldner auch gesetzlich verpflichtet sein, 
dasselbe Gläubigerinteresse zu befriedigen, z.B. aufgrund eines gemein-
sam verursachten Schadens. 

Besondere Probleme treten dann auf, wenn einer der Schuldner sich 
dem Gläubiger gegenüber auf eine gesetzliche oder vertragliche Privilegie-
rung berufen kann, die den anderen Schuldnern nicht zugutekommt. In den 
europäischen Rechtsordnungen ist allgemein anerkannt, dass derjenige 
Schuldner, welcher einen über den im Innenverhältnis von ihm zu tragen-
den Anteil hinausgehenden Betrag an den Gläubiger geleistet hat, Rück-
griff gegen seine Mitschuldner nehmen kann.10 Voraussetzung für die Gel-
tung dieser Grundsätze ist allerdings zunächst, dass mehrere Schuldner 
tatsächlich dem Gläubiger gegenüber verpflichtet sind. Ist die Haftung ei-
nes Schuldners dem Gläubiger gegenüber aufgrund einer Privilegierung 
ausgeschlossen, so liegt gerade keine Situation vor, in der mehrere 
Schuldner dasselbe Gläubigerinteresse zu befriedigen haben. Auch die Re-
gressregelungen greifen demnach zumindest nicht ohne weiteres – die be-
sagte Privilegierung „stört“ gewissermaßen das ausgeklügelte System ei-
nes internen Ausgleichs zwischen den Schuldnern. Diese Wirkungsweise 
gibt der beschriebenen Konstellation auch ihren Namen: In der deutschen 
Rechtsterminologie sind einige Fallgruppen unter dem Terminus der ge-
störten Gesamtschuld bzw. des gestörten Gesamtschuldnerausgleichs be-
kannt.11 Charakteristisch für diese Situation ist ein dreiseitiger Interessen-
konflikt:12 Dem privilegierten Schuldner kommt es darauf an, zumindest 
insoweit nicht zu leisten, als er gegenüber dem Gläubiger privilegiert ist – 
im Falle einer vollständigen Privilegierung also gar nicht –, weil durch die 
Regressmöglichkeit des (voll) haftenden Schuldners seine Privilegierung 
unterlaufen würde. Der nicht privilegierte Schuldner dagegen möchte nicht 
mehr leisten, als er im Falle des Bestehens eines Gesamtschuldverhältnis-
ses zu leisten verpflichtet gewesen wäre. Denn zum einen hat er den Scha-
den nicht allein verursacht bzw. ist die Verpflichtung nicht allein einge-
                                                

10 S. Meier, AcP 211 (2011), 435 (445 und 483); Friedmann/Cohen, in: International En-
cyclopedia of Comparative Law, Bd. X, ch. 11 S. 4 ff. 

11 Looschelders, Schuldrecht AT, Rn. 1209; Glöckner, Gesamtschuldvorschriften, S. 105; 
Bamberger/Roth/Gehrlein, BGB, § 426 Rn. 11; Palandt/Grüneberg, BGB, § 426 Rn. 18; 
MünchKommBGB/Wagner, § 840 Rn. 30; Staudinger/Schmidt-Kessel, Eckpfeiler des Zivil-
rechts, H Rn. 121. Auch im schweizerischen Recht wird von einer „gestörten Solidarschuld” 
gesprochen, siehe Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Rn. 88.42 ff. 

12 Siehe hierzu: Schmieder, JZ 2009, 189 (190); Friedmann/Cohen, in: International 
Encyclopedia of Comparative Law, Bd. X, ch. 11 S. 27; Looschelders, Schuldrecht AT, 
Rn. 1212; Huber/Bach, Rome II Regulation, Art. 20 Rn. 15. 
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gangen und zum anderen ist die Störung des Gesamtschuldverhältnisses 
ohne sein Zutun eingetreten. Der Gläubiger bzw. der Geschädigte schließ-
lich hat ein Interesse daran, die ganze Leistung zu erhalten oder den ent-
standenen Schaden voll ersetzt zu bekommen. Die Tatsache, dass alle be-
schriebenen Interessen ihre Berechtigung haben, lässt die Situation der 
gestörten Gesamtschuld bereits nach deutschem Recht zu einem sehr um-
strittenen Problemfeld werden.13 

Eine weitere Verschärfung erhält der beschriebene Konflikt, wenn die 
verschiedenen Mitschuldner nach unterschiedlichen Rechtsordnungen ver-
pflichtet sind. In einem solchen Fall ist zunächst das auf jede Verpflich-
tung anwendbare Recht zu bestimmen, sodann aber auch zu klären, wel-
cher Rechtsordnung das Innenverhältnis zwischen den Schuldnern unter-
liegt und besonders, ob Einwände, die ihren Ursprung in einer anderen 
Rechtsordnung finden, dennoch entgegengehalten werden können. Außer-
dem stellt sich die Frage, wie die Privilegierung des einen Schuldners sich 
auf die Verpflichtung des anderen im Außenverhältnis auswirkt. In Anleh-
nung an die deutsche Terminologie lässt sich hier von der „gestörten Ge-
samtschuld“ bzw. dem „gestörten Gesamtschuldnerausgleich“ im Interna-
tionalen Privatrecht14 oder aber der kollisionsrechtlich gespaltenen „gestör-
ten Gesamtschuld“ 15 sprechen. 

Durch die im Jahre 2009 in Kraft getretene Verordnung über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht16 und die Verord-
nung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht17 hat die Situation der Verpflichtung bzw. Haftung Mehrerer gegen-
über einem Gläubiger und die sich anschließende Frage der Regressausge-
staltung im Innenverhältnis zwischen den Schuldnern eine neue kollisions-
rechtliche Regelung auf europäischer Ebene erfahren. Dies gibt Anlass, die 
geschilderte Problematik des durch die Privilegierung eines Schuldners 
gestörten Dreipersonenverhältnisses aus internationalprivatrechtlicher 
Sicht anhand der aktuellen Rechtslage zu untersuchen. Es stellt sich also 

                                                
13 Schmieder, JZ 2009, 189 (190). 
14 Bamberger/Roth/Spickhoff, BGB, Art. 20 Rom II-VO Rn. 4. Vgl. auch Plänker, Der 

Gesamtschuldnerausgleich im internationalen Deliktsrecht, S. 149. 
15 Kopp, Probleme der Nachlaßabwicklung bei kollisionsrechtlicher Nachlaßspaltung, 

S. 160; die Begriffsbildung erfolgte wohl in Anlehnung an den Begriff des „kollisionsrecht-
lich gespaltenen Schuldverhältnisses“, wie ihn Stoll, in: FS Müller-Freienfels, S. 631 (645) 
verwendet. 

16 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. 
2008 Nr. L 177, S. 6 ff.; im Folgenden: Rom I-VO. 

17 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(„Rom II“), ABl. 2007 Nr. L 199, S. 40; im Folgenden: Rom II-VO. 


